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RS OGH 1997/12/19 4Ob376/97s
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.12.1997

Norm

ZPO §502 HIII1

Rechtssatz

Einer Rechtsprechung zur Frage, wie das im konkreten Fall festgestellte Verhalten der Ehegatten zu werten ist, bedarf

es nicht; eine solche Entscheidung hat keine über den Einzelfall hinausgehende Bedeutung.
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